
BA Steglitz-Zehlendorf 08.09.2021 
ImUmTief App. 7000 
 
 
 

Vorlage 
zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 14.09.2021 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: Beschluss-Nr. 835/IV vom 22.04.2015 

Ruhe für die Trauernden 

Drucksache-Nr. 1153/IV 

2. Berichterstatter/in: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der 
Bezirksverordnetenversammlung die beigefügte Vorlage 
zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die 
Bezirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. B) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: ./. 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
 
  



Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau                                                                       14.09.2021  
ImUmTief Dez App. 7000 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 835/IV vom 22.04.2015 

Ruhe für die Trauernden 

Drucksachen-Nr. 1153/IV  

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 22.04.2015 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird ersucht, nach Möglichkeiten keine Laubbläser oder –sauger auf den 

Friedhöfen des Bezirkes einzusetzen und dieses auch den für die Grünpflege beauftragten 

Fremdfirmen zu untersagen.“ 

 

Hierzu wird berichtet:  

 

Es ist dem Amt im Regelbetrieb aus personellen Gegebenheiten nicht möglich gänzlich auf 
Laubbläser zu verzichten. Aus Gründen der Lärmvermeidung setzt das Amt in den letzten 
Jahren verstärkt Akku betriebene Gerätschaften anstelle von lauten 
verbrennungsmotorisierten Geräten ein. 

Privaten Pflegefirmen ist der Einsatz von Laubbläsern nicht zu verbieten, da dies Bestandteil 
der Vertragsgestaltung zwischen den jeweiligen Nutzungsberechtigten und den Firmen ist. 

Grundsätzlich ist es üblich im Umfeld von Trauerfeiern nicht mit lauten Maschinen zu arbeiten. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 


